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§ 34a EisbG Verbindung mit anderen
Genehmigungen

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

§ 34a.

Wenn vom Standpunkt der Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von

Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisenbahn keine Bedenken bestehen, kann die

Behörde verbinden:

1. 1.die Bewilligung zur Inbetriebnahme von Eisenbahnanlagen, veränderten Eisenbahnanlagen, nicht ortsfesten

eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtungen oder veränderten nicht ortsfesten

eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtungen mit der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung;

2. 2.die Bewilligung zur Inbetriebnahme von Schienenfahrzeugen, veränderten Schienenfahrzeugen oder von

gebrauchten ausländischen Schienenfahrzeugen mit der Bauartgenehmigung.
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